
RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bericht des Aufsichtsrates


Gemäß § 90 AktG hat sich der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2022 durch regelmäßige Berichte 
des Vorstands über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen. 


Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 den Vorstand entsprechend den ihm nach Gesetz 
und Satzung zugewiesenen Aufgaben überwacht und ihn bei der Leitung des Unternehmens 
beraten. Die Geschäftspolitik des Vorstandes sowie die strategische und finanzielle Lage des 
Unternehmens wurden vom Aufsichtsrat eingehend erörtert, überwacht und geprüft. 
Schwerpunkte der Sitzungen waren unter anderem die Liquidität der Bilanz, Maßnahmen zur 
Kostensenkung und Effizienzsteigerung, der mögliche strategische Verkauf bestimmter 
Vermögenswerte, Personalfragen sowie Fragen der Corporate Governance und 
Unternehmenskontrolle.


Darüber hinaus erörterte der Aufsichtsrat weitere wichtige Angelegenheiten und die jeweiligen 
Geschäfte und Maßnahmen, die nach der Satzung oder den gesetzlichen Bestimmungen der 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand zwischen den 
Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und hat in zahlreichen 
Einzelgesprächen mit dem Vorstand geschäftspolitische Fragen sowie die Lage und 
Entwicklung der Tochtergesellschaften behandelt. Über diese Maßnahmen und Themen wurde 
der Aufsichtsrat in der jeweils nächsten Sitzung informiert. 


Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden 
Aufgaben wahrgenommen. Im Rahmen seiner Zuständigkeiten hat der Aufsichtsrat an den zu 
treffenden Entscheidungen mitgewirkt und sich von der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung durch den Vorstand überzeugt. Geschäfte und Maßnahmen, die nach Gesetz 
oder Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden mit dem Vorstand 
eingehend erörtert und die erforderlichen Entscheidungen vom Aufsichtsrat getroffen. Der 
Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet. 


Der Vorstand hat den Mitgliedern des Aufsichtsrates den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2022 vorgelegt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfungen erhebt der 
Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht. Er billigt 
den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, der damit gemäß § 
172 AktG festgestellt ist. 172 AktG festgestellt.


Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit 
und ihr Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr.


30. Juni 2023


Olav Sorenson

(Vorsitzender des Aufsichtsrates)



